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An einen Haushalt! Amtliche Mitteilung!      Zugestellt durch Post.at! 

 

 
 
 

Auflassung der in den Planunterlagen vom 15.03.2022 blau-strichliert gekennzeichneten  
öffentlichen Gemeindestraße 

Grundstück 2206 (Teilstück), KG Langhalsen  
(Zufahrtsweg zu diversen privaten Waldflächen in Unterfeuchtenbach); 

Planauflage 
 

Kundmachung 
 
 

Gemäß § 11 Abs. 5 Oö. Straßengesetz 1991, LGBl. 84/1991 i.d.g.F. wird kundgemacht, dass die Planunterlage vom 
15.03.2022 für die beabsichtigte Auflassung der blau-strichliert gekennzeichneten öffentlichen Gemeindestraße, 
Grundstück 2206 (Teilstück), KG Langhalsen (Zufahrtsweg zu diversen privaten Waldflächen in Unterfeuchtenbach) 
durch 4 Wochen, das ist von Dienstag, 22.03.2022 bis Mittwoch, 20.04.2022 zur öffentlichen Einsicht (Planauflage) 
im Marktgemeindeamt Altenfelden während der Amtsstunden aufliegt. 
 
Gemäß § 11 Abs. 7 Oö. Straßengesetz 1991 kann während der Planauflage jedermann, der ein berechtigtes 
Interesse glaubhaft macht, schriftliche Einwendungen und Anregungen beim Marktgemeindeamt einbringen. 
Etwaige Einwendungen und Anregungen werden dem Gemeinderat der Marktgemeinde Altenfelden vorgelegt. 
 

Der Bürgermeister: 
Klaus Gattringer eh. 

Übersichtsplan 
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     Planauflage 
 

 

2022 blau-strichliert 
gekennzeichneten  

öffentlichen 
Gemeindestraße 
Grundstück 2206 

(Teilstück), KG Langhalsen  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Der Bürgermeister: 
Klaus Gattringer eh.  

HUNDEKOT 
Entfernung 

 
Das Problem der Hundekotentsorgung 
drängt sich immer wieder in den 
Vordergrund. Hundekotentsorgung ist 
keine schöne Sache, aber sie sollte für 
jeden Hundebesitzer eine 
Selbstverständlichkeit sein! 
Leider wurde beobachtet, dass bei den 
Grünflächen um die Volksschule (hier 
spielen Kinder!!!) und auch beim 
ehemaligen Gemeindehaus immer wieder 
Hundehaufen aufzufinden sind.  
Die Verunreinigungen durch 
Hundeexkremente sind nicht nur für das 
Auge und/oder Nase unangenehm, 
Hundekot kann auch für Kleinkinder und 
die Landwirtschaft gefährlich werden.  
Deshalb und durch die immer wieder 
erfolgten Beschwerden aus der 
Bevölkerung über die nicht 
ordnungsgemäße Entsorgung von 
„Hinterlassenschaften“ der Vierbeiner, 
möchten wir die Hundehalter um die 
verlässliche und sachgerechte Entsorgung 
der Kothaufen ersuchen!  

 


